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Grundlagen
Öffentliche Bauherren als Veran-
stalter von Architektur- und In-
genieurwettbewerben haben die
Submissionsgesetzgebung zu
beachten. Im Kanton Zürich ist
eine freihändige Vergabe gestützt
auf § 11 Abs. 1 lit. k Submis-
sionsverordnung (SVO) an den
Gewinner eines Planungs- oder
Gesamtleistungswettbewerbs
möglich, vorausgesetzt, dass die
Organisation des Wettbewerbs
den Grundsätzen des Vergabe-
rechts entspricht. Dies bedeutet,
dass im Anschluss an einen
Wettbewerb ein Zuschlag für den
Weiterbearbeitungsauftrag frei-
händig erteilt werden kann, aller-
dings unter bestimmten Voraus-
setzungen. Erwähnt werden ins-
besondere «die Veröffentlichung
einer Einladung an angemessen
qualifizierte Anbieterinnen und
Anbieter zur Teilnahme» sowie
die «Beurteilung durch eine un-
abhängige Jury». Weitergehende
Bestimmungen zum Wettbewerb
sind nicht vorhanden. Es besteht
die Möglichkeit, auf Bestimmun-
gen von Fachverbänden, wie die
SIA-Ordnung 142, zu verweisen. 

Gerichtsentscheide im
Kanton Zürich 
Die erwähnten Voraussetzungen
für eine freihändige Vergabe sind
auslegungsbedürftig und geben
Anlass zu zahlreichen Rechts-
fragen. Das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich hat sich zu
einzelnen Punkten bisher wie
folgt geäussert:

• Der Planungs- und Gesamtleis-
tungswettbewerb unterscheidet
sich, so das Verwaltungsge-
richt, von der gewöhnlichen Sub-
mission vor allem in der Be-
urteilung durch eine unabhän-
gige Jury und der anonymen
Durchführung (VB.2001.00035
vom 13.3.2002; VB 2000.00261
vom 10.5.2001; 
siehe www.vgrzh.ch).

Kommentar zu diesem Entscheid:
In der Submissionsverordnung
wird allerdings das Erfordernis
der Anonymität gerade nicht
genannt. Die geforderte Unab-
hängigkeit der Jury muss nicht
zwangsläufig mit der Anonymität
der Verfahren gleichgesetzt wer-
den. In Einzelfällen, insbesondere
auch bei wettbewerbsähnlichen
Studienaufträgen, bei denen der
Wunsch nach Erteilung eines
Folgeauftrags besteht, sollte der
Veranstalter auch nicht anonyme
Verfahren durchführen und dem
Gewinner eines solchen Wettbe-
werbs den Zuschlag freihändig
erteilen können, allerdings gebun-
den an den Juryentscheid.
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• Nach einem weiteren Entscheid
sind bei der Festlegung des
Verfahrens die Schwellenwerte
für Dienstleistungsaufträge in-
klusive allfälliger Folgeaufträge
zu berücksichtigen. Die Absicht
der Erteilung eines freihändi-
gen Folgeauftrags muss deut-
lich aus den Ausschreibungs-
unterlagen hervorgehen
(VB.2000.00122 vom 2.11.2000).
Eine freihändige Vergabe nach
Abschluss eines Ideenwett-
bewerbs ist, so das Zürcher
Verwaltungsgericht, nicht
zulässig (VB.1999.00386 vom
2.11.2000).

Kommentar zu diesem Entscheid:
Bei der Festlegung der Verfah-
rensart beim Projekt- und Gesamt-
leistungswettbewerb ist nicht all-
ein auf den mutmasslichen Folge-
auftrag abzustellen, sondern ist
zusätzlich die gesamte Preis-
summe hinzu zurechnen. Beim
Ideenwettbewerb berechnet sich
der Schwellenwert aufgrund der
Gesamtpreissumme. Die Erteilung
eines Folgeauftrags an den Ge-
winner eines Ideenwettbewerbs
kann wohl auch nicht so katego-
risch ausgeschlossen werden. 

• Das Verwaltungsgericht ent-
schied ferner, dass eine frei-
händige Vergabe im Anschluss
an einen Wettbewerb nur an
den Gewinner erfolgen kann.
Nicht zulässig ist es, entgegen
dem Juryentscheid den Zu-
schlag einem anderen Wett-
bewerbsteilnehmer zu erteilen.
Es müssen wesentliche Gründe
vorliegen, um ein Abweichen
von der Empfehlung der Jury
zu rechtfertigen. Solche liegen,
wie das Zürcher Verwaltungs-
gericht entschieden hat, gerade
nicht vor, wenn – beispielsweise
baurechtliche – Mängel des
Siegerprojekts von untergeord-
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neter Bedeutung sind und im
Rahmen der weiteren Projek-
tierung noch behoben werden
können. Nicht entscheidend ist
auch, wie knapp der Jury-
entscheid zustanden gekom-
men ist. (VB2001.00035 vom
13. Februar 2002).

Kommentar zu diesem Entscheid:
Dieser Entscheid ist für die Praxis
ausserordentlich wichtig. Die Auf-
traggeberin darf von der Emp-
fehlung der Jury nicht abweichen
und hat den Zuschlag dem Ge-
winner zu erteilen. Eine Aus-
nahme liesse sich nur dort recht-
fertigen, wo der Juryentscheid
schlechterdings fehlerhaft erfolgte
und eine Realisierung des Gewin-
nerprojekts aus rechtlichen wie
tatsächlichen Gründen gar nicht
möglich wäre. 

• Das Zürcher Verwaltungsge-
richt hat zudem entschieden,
dass es – zumindest bei Aus-
schreibungen ohne Folgeoption
– zulässig ist, die Eignungs-
prüfung in einem selektiven
Verfahren allein im Rahmen
einer anonymen Skizzense-
lektion vorzunehmen. Eben-
falls hat das Gericht entschie-
den, dass keine Pflicht besteht,
eine Bewertungsmatrix zu ver-
wenden (VB.2000.00122 vom
2.11.2000; VB.1999.00386
vom 2.11.2000).

• Anfechtbar ist nur der Vergabe-
entscheid des öffentlichen Auf-
traggebers, nicht aber die Em-
pfehlung des Preisgerichts
(VB.2002.00022 vom 3.7.2002).

Umsetzung von Gesetz-
gebung und Entscheiden
in der Praxis: was ist zu
beachten?
Damit eine freihändige Vergabe
im Anschluss an einen Wett-
bewerb erfolgen kann, sollten auf
jeden Fall folgende Punkte beach-
tet werden:

• Die Auftraggeberin hat sich
aufgrund der konkreten Frage-
stellung zu entscheiden, ob ein
Ideen- oder Projektwettbe-
werb, allenfalls ein Gesamt-
leistungswettbewerb oder ein
Studienauftrag und ob allen-
falls ein mehrstufiges Verfah-
ren durchgeführt werden soll.
Anschliessend ist die Ver-
fahrensart abhängig vom Auf-

tragswert festzulegen. Liegen
bei einem Projektwettbewerb
beispielsweise die Gesamtpreis-
summe und der Wert eines
Folgeauftrags voraussichtlich
über Fr. 248 950.–, ist eine offe-
ne Ausschreibung (allenfalls
mit einer vorgängigen Prä-
qualifikation) vorzunehmen.

• Die Grundsätze der Transpa-
renz, Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung sind
wichtig. Im Wettbewerbspro-
gramm sind das Verfahren, die
Aufgaben, Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen sowie
die massgebenden Beurtei-
lungskriterien vorgängig ver-
bindlich festzulegen. Änderun-
gen können grundsätzlich nicht
mehr erfolgen. In einem mehr-
stufigen Verfahren ist es mög-
lich, die Kriterien für jede Stufe
im jeweiligen Wettbewerbspro-
gramm noch detaillierter fest-
zulegen (aber nicht mehr zu
ändern). Ein solches Vorgehen
sollte jedoch bereits zu Beginn
bekannt gegeben werden.

• Die Ansprüche der Wettbe-
werbsteilnehmer sind im Wett-
bewerbsprogramm zu regeln
(Preise, Urheberrechte etc.). Auf
die Option der Erteilung eines
freihändigen Folgeauftrags
muss deutlich hingewiesen
werden. Dabei ist auch dessen
Umfang festzulegen.

• Sodann sind – falls erwünscht –
im Wettbewerbsprogramm all-
fällige Normen, Empfehlungen
und Ordnungen von Fach-
verbänden (wie die SIA-Ord-
nung 142) für verbindlich zu
erklären. Diese sind in der Fol-
ge im Detail zu beachten. Die
Submissionsgesetzgebung hat
dabei aber weiterhin Vorrang.

• Es ist eine unabhängige Jury
einzusetzen, deren Empfehlung
bei der Zuschlagserteilung ver-
bindlich ist. Das Erfordernis
der Unabhängigkeit bezieht
sich sowohl auf die Teilneh-
menden wie auch auf die
Auftraggeberin (vgl. dazu im
Detail beispielsweise Art. 10
der SIA Ordnung 142).

• Mehrstufige Verfahren sind zu-
lässig, sofern dies im Wettbe-
werbsprogramm klar geregelt
wurde. Ausserordentlich pro-
blematisch sind unvorhergese-
hene Überarbeitungen von

Wettbewerbsprojekten. Es ist
empfehlenswert, im Wettbe-
werbsprogramm eine Klausel
aufzunehmen, wonach solche
Überarbeitungen unter be-
stimmten, sehr eng gefassten
Voraussetzungen möglich sind.

• Ausstandsregeln und das Ver-
bot der Teilnahme von vorbe-
fassten Wettbewerbsteilneh-
mern sind zu beachten. Ex-
terne Planer und Unternehmer,
die für die Ausarbeitung des
Wettbewerbsprogramms bzw.
die Durchführung des Wettbe-
werbs beigezogen werden, sind
darauf aufmerksam zu
machen, dass sie sich am
eigentlichen Wettbewerb nicht
beteiligen dürfen.

• Verfahrensvorschriften sind
zu beachten. Diese ergeben
sich aus dem Wettbewerbspro-
gramm, den für anwendbar
erklärten Bestimmungen von
Fachverbänden und der Sub-
missionsgesetzgebung.

§ 11 Abs. 1 lit. k SVO
«Ein Auftrag kann unter folgen-
den Voraussetzungen direkt
und ohne vorherige Veröffent-
lichung vergeben werden:
k) Es soll aufgrund eines Pla-

nungs- oder Gesamtleis-
tungswettbewerbs der Ver-
trag mit dem Gewinner
geschlossen werden, voraus-
gesetzt, dass die Organi-
sation des Wettbewerbs den
Grundsätzen des Beitrittsge-
setzes und dieser Verord-
nung entspricht. Dies gilt
insbesondere mit Bezug auf
die Veröffentlichung einer
Einladung an angemessen
qualifizierte Anbieterinnen
und Anbieter zur Teilnahme.
Zur Beurteilung ist eine
unabhängige Jury einzuset-
zen.»


